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  V

Vorwort 

Seit dem Erscheinen der 1. Aufl age unserer Praktiker-Schrift sind nicht nur viele Jahre ver-
gangen, Gesetzgeber, Rechtsprechung und Literatur sind auch nicht müßig geblieben. Nach 
wie vor gilt, dass die Kenntnis der Änderungsvorschriften »die halbe  Miete« sein kann, wenn 
es gilt, belastende Steuerverwaltungsaktskorrekturen zunächst auf die Rechtmäßigkeit der 
Korrektur in formeller Hinsicht zu überprüfen, bevor untersucht wird, ob die Korrektur 
materiell-rechtlich gerechtfertigt ist, oder die Möglichkeiten für den Steuerpfl ichtigen und 
seinen steuerlichen Berater auszuloten, Änderungen von Steuerverwaltungsakten zu seinen 
Gunsten anzuregen oder zu beantragen.   

Die Schrift erfasst alle Neuerungen und Änderungen im Bereich der Korrekturvorschrif-
ten nicht nur der Abgabenordnung. Neuerungen aus dem Bereich der AO sind die beiden 
neuen, durch das Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens (v. 18.07.2016, 
BGBl. I 2016, 1679 = BStBl I 2016, 694) zum 01.01.2017 wirksam gewordenen Vorschriften 
des § 173a AO (»Schreib- oder Rechenfehler bei Erstellung einer Steuererklärung«) und des 
§ 175b AO (»Änderung von Steuerbescheiden bei Datenübermittlung durch Dritte«). We-
gen ihrer großen Bedeutung für die Praxis haben wir neu in die Schrift aufgenommen die 
außerhalb der AO geregelten Änderungsvorschriften des § 10d EStG bei Verlustabzug und 
des § 32a KStG (»Erlass, Aufhebung oder Änderung von Steuerbescheiden bei verdeckter 
Gewinnausschüttung oder verdeckter Einlage«).

Wir haben die Rechtsprechung vor allem des BFH und die Verwaltungsanweisungen vor 
allem des AEAO bis April 2017 berücksichtigt und Rechtsprechung, Schrifttum und Verwal-
tungsmeinung, diese vor allem in Gestalt des AEAO, ausführlich zitiert, als Hilfe zur Prüfung 
der Rechtmäßigkeit von Korrekturen von Steuerverwaltungsakten und Argumentation. 

Wir danken dem Verlag und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vor allem aber 
unserer Lektorin im Verlag, Frau Dipl.-Betriebswirtin Ruth Kuonath, für Rat und Tat.

Neunkirchen/Mülheim an der Ruhr, April 2017 Prof. Dr. Roberto Bartone
 Alexander v. Wedelstädt        
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von Wedelstädt

A. Allgemeines

I. Zweck und Inhalt der Korrekturvorschriften 

Gegenstand der Vorschriften über die Aufhebung und Änderung von Verwaltungsentscheidun-
gen ist die Korrektur von Steuerverwaltungsakten. Ihnen ist gemeinsam, dass sie zumeist in 
einem Massenverfahren ergehen, das zwangsläufi g fehleranfälliger ist als Gerichtsverfahren. 
Daher können Steuerverwaltungsakte anders als Urteile nach Eintritt der Bestandskraft (zum 
Begriff s. Rz. 55 ff.) nachträglich korrigiert werden.

Für die Korrektur von Steuerverwaltungsakten ergeben sich jedoch Grenzen aus den 
Grundsätzen der Gesetzmäßigkeit der Besteuerung  einerseits und der Rechtssicherheit  
andererseits. Die Gesetzmäßigkeit der Besteuerung verlangt, dass jeder fehlerhafte und daher 
rechtswidrige Verwaltungsakt aufgehoben oder in einen fehlerfreien und damit rechtmäßigen 
Verwaltungsakt geändert wird. Die Rechtssicherheit fordert den Schutz des Vertrauens des 
von dem Verwaltungsakt Betroffenen in den Bestand einer einmal getroffenen Regelung. 
Diesen Widerstreit bemühen sich die Korrekturvorschriften der Abgabenordnung und ggf. 
anderer Steuergesetze auszugleichen, die gewissermaßen die Balance zwischen beiden 
Grundsätzen halten.1

Korrekturvorschriften fi nden sich in der AO in den §§ 130 und 131 AO sowie den §§ 172 
bis 177 AO, soweit bestandskräftige Verwaltungsakte betroffen sind. §§ 164 und 165 AO 
regeln die Korrektur materiell nicht oder nur teilweise bestandskräftiger Steuerbescheide.

Die Vorschriften der §§ 130 bis 131 AO dienen der Korrektur von sonstigen Steuerver-
waltungsakte n. Dabei berücksichtigen sie die besondere rechtliche Situation der sonstigen 
Steuerverwaltungsakten als überwiegend auf Grund von Ermessen sausübung erlassenen Ent-
scheidungen und ermöglichen daher auch die Korrektur von rechtmäßigen Verwaltungsakten.

§§ 164 ff. und §§ 172 ff. AO regeln die Korrektur von Steuerbescheide n und ihnen gleich-
gestellten Bescheiden, denen gemeinsam ist, dass sie als sog. gebundene Verwaltungsakte 
keiner Ermessenausübung Raum geben bzw. sie wegen der Grundsätze Gesetzmäßigkeit 
und Gleichmäßigkeit der Besteuerung auf null reduzieren.2 Selbst wenn der Wortlaut der 
einzelnen Änderungsvorschrift ausweist, dass es sich um eine Ermessensvorschrift handelt 
(»kann« in §§ 164 ff. AO, »darf« in § 172 AO), bedeutet dies daher letztlich im Ergebnis 
keinen Unterschied.3

Besondere Korrekturregelungen der AO fi nden sich in §§ 189 ff. AO für Zerlegungsbe-
scheide, § 207 AO für verbindliche Zusagen nach § 204 AO, § 233a Abs. 5 AO für Zinsbeschei-
de und § 280 AO für Aufteilungsbescheide. Eine Regelung besonderer Art ist die Berichtigung 
wegen offenbarer Unrichtigkeiten beim Erlass eines Steuerverwaltungsaktes in § 129 AO.

Weitere Korrekturvorschriften enthalten Einzelsteuergesetze wie z. B. § 10d Abs. 1 Satz 2 
EStG, § 34 f. Abs. 3 Satz EStG, § 70 Abs. 2 und 3 EStG, § 35b GewStG. Wegen der Besonder-
heiten wird auf die Behandlung dieser Vorschriften mit Ausnahme kurzer Ausführungen zu 
§ 70 Abs. 2 und 3 EStG (Rz. 1851 ff.) und § 35b GewStG (Rz. 1801 ff.) verzichtet.

1 von Wedelstädt in Beermann/Gosch, § 130 AO Rz. 3; § 172 AO Rz. 2.
2 von Wedelstädt in Beermann/Gosch, § 172 AO Rz. 43.
3 Vgl. auch von Groll in HHSp, § 172 AO Rz. 56; von Wedelstädt in Beermann/Gosch, § 172 AO 

Rz. 112.
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Die Korrektur von Steuerbescheiden über Einfuhr- und Ausfuhrabgaben  i. S. d. Art. 4 
Nr. 10 und 11 ZK bzw. ab 01.05.2016 i. S. d. Art. 5 Nr. 20 und 21 UZK und Verbrauchsteuern, 
die als Eingangsabgaben  erhoben werden, sowie über EUSt (§ 21 Abs. 2 UStG) erfolgt nach 
den Vorschriften des ZK bzw. UZK.4 Sie wird hier nicht behandelt. Bei der Rücknahme oder 
dem Widerruf von Entscheidungen der Zollbehörden, die nicht Steuerbescheide sind, fi nden 
bis 30.04.2016 auf nicht begünstigende Zollverwaltungsakte die §§ 130 und 131 AO analoge, 
auf begünstigende Zollverwaltungsakte die Art. 8 und 9 ZK Anwendung.5 Ab 01.05.2016 
regeln Art. 27 ff. UZK Geltungsdauer, Widerruf und Rücknahme.
Zur Veranschaulichung wird auf nachfolgende Übersichten verwiesen. Die  Übersicht »Kor-
rektur von Steuerverwaltungsakten« zeigt das Korrektursystem, die Übersicht »Aufhebung 
und Änderung von Steuerbescheiden« die wichtigsten Korrekturvorschriften für Steuerbe-
scheide und ihnen gleichgestellte Bescheide.6

Übersicht »Korrektur von Steuerverwaltungsakten«

Korrektur von Steuerverwaltungsakten

Durchbrechung der BestandskraftBerichtigung offenbarer 
Unrichtigkeiten § 129 AO

unrechtmäßige Verwaltungsakte rechtmäßige Verwaltungsakte

sonstige 
Verwaltungsakte

Steuerbescheide

Rücknahme

begünstigende 
Verwaltungsakte 
§ 130 Abs. 2 AO

Widerruf

begünstigende 
Verwaltungsakte 
§ 131 Abs. 2 AO

nicht begünstigende 
Verwaltungsakte 
§ 131 Abs. 1 AO

Steuerbescheide sonstige 
Verwaltungsakte

nicht möglich

Aufhebung und Änderung von Steuerbescheiden: 
§§ 164, 165, 172 ff. AO
einschließlich der gleichgestellten Bescheide:
Steuervergütungsbescheid, § 155 Abs. 4 AO
Feststellungsbescheid, § 181 Abs. 1 AO
Steuermessbescheid, § 184 Abs. 1 AO 
siehe Übersicht: Aufhebung und Änderung von
Steuerbescheiden, S. 5

Sonderregelungen gelten u.a. für
a) Zinsbescheid, § 233a Abs. 5 AO
b) Zerlegung und Zuteilung, §§ 189, 190 AO
c) Verbindliche Zusage, § 207 AO
d) Aufteilung der Gesamtschuld, § 280 AO
e) Entscheidungen nach UZK
f) Kindergeldbescheide, § 70 EStG
g)  Verbindliche Auskunft, § 89 Abs. 2 AO
h)  Verlustfeststellungsbescheid, § 10d Abs. 4 EStG
i)   KSt-Bescheid, § 32a KStG 

nicht begünstigende 
Verwaltungsakte 
§ 130 Abs. 1 AO

4 Deimel in HHSp, Art. 220 ZK Rz. 19 ff.; von Wedelstädt in Beermann/Gosch, § 172 AO Rz. 28 
und 113.

5 Rüsken in Klein, § 130 AO Rz. 16; M. Frotscher in Schwarz/Pahlke § 130 AO Rz. 6.
6 Übersichten s. von Wedelstädt in Beermann/Gosch, § 172 AO Rz. 15.
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Übersicht »Aufhebung und Änderung von Steuerbescheiden«

Aufhebung und Änderung von Steuerbescheiden
nach der Abgabenordnung

Steuerbescheide mit 
uneingeschränkter Bestandskraft (§§ 172 ff. AO)

Steuerbescheide mit 
eingeschränkter Bestandskraft

Steuerbescheide 
unter Vorbehalt der 

Nachprüfung
§ 164 AO

Vorläufige 
Steuerbescheide

§ 165 AO

Steueranmeldungen
§ 168 AO

mit Zustimmung 
des Stpfl. 

§ 172 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 Buchst. a AO

wegen bestimmter
Verfahrensmängel
§ 172 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 Buchst. b, c AO

aufgrund sonstiger gesetzlicher Regelung (in der AO) 
§ 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. d AO

neue Tatsachen
oder 

Beweismittel
§ 173 AO

Widerstreitende
Steuerfest-
setzungen 
§ 174 AO

Folgeänderung
auf Grund eines
Grundlagenbe-
scheids § 175

Abs. 1 Nr. 1 AO

Ereignis mit
Rückwirkung
§ 175 Abs. 1

Nr. 2 AO

Umsetzung von
Verständigungs-
vereinbarungen

§ 175a AO

Datenüber-
mittlung durch

Dritte
§ 175b AO

Schreib- und
Rechenfehler

in Steuererklärung
§ 173a AO

II. Begriffe

Die Abgabenordnung unterscheidet bei der Korrektur von Steuerverwaltungsakten zwischen 
Steuerbescheiden und ihnen gleichgestellten Verwaltungsakten einerseits und sonstigen 
Steuerverwaltungsakten andererseits (s. Rz. 36 ff.). Sie kennt keine einheitlichen und 
abgestimmten Begriffe für die Aufhebung und Änderung von Steuerverwaltungsakten. Die 
Korrekturterminologie in der Abgabenordnung ist »unabgestimmt« und inkonsequent.7

Die Abgabenordnung kennt keinen Oberbegriff für die verschiedenen Arten der Korrektur 
von Verwaltungsakten. In § 132 AO des Entwurfes zum AO-Änderungsgesetz (AOÄG)8 war 
der Begriff »Korrektur« als Oberbegriff geplant, zur Einführung kam es jedoch nicht; er wird 
im Folgenden aus Vereinfachungsgründen für jede Art von Aufhebung, Änderung, Berichti-
gung, Rücknahme und Widerruf verwendet.

Nach der Abgabenordnung werden Steuerbescheide und ihnen gleichgestellte Verwal-
tungsakte mit Ausnahme des Falles der Berichtigung wegen offenbarer Unrichtigkeit nach 
§ 129 AO ausschließlich nach den §§ 164 und 165 AO im Falle von Anfang an eingeschränkter 
materieller Bestandskraft und nach §§ 172 bis 177 AO aufgehoben oder geändert, für sons-
tige Steuerverwaltungsakte erfolgt die Korrektur neben der Berichtigung wegen offenbarer 
Unrichtigkeit gem. § 129 AO nach den §§ 130 und 131 AO im Wege der Rücknahme bzw. 
der Teilrücknahme oder des Widerrufes bzw. des Teilwiderrufes. Rechtswidrige  sonstige 
Steuerverwaltungsakte können ganz oder teilweise zurückgenommen, rechtmäßige ganz 
oder teilweise widerrufen werden. Die Begriffe Rücknahme und Widerruf entsprechen der 
Terminologie des allgemeinen Verwaltungsverfahrensrechts in den §§ 48 und 49 VwVfG. 

7 Loose in Tipke/Kruse, Vor § 130 AO Rz. 4 und 17; von Wedelstädt in Beermann/Gosch, 
§ 130 AO Rz. 10.

8 S. BMF v. 11.08.1992, IV A 5 – S 0030 – 15/92, n. v.
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Dies geschah mit dem Ziel, die unterschiedlich ausgestalteten Verwaltungsverfahren zu ver-
einheitlichen, konnte jedoch u. a. wegen der besonderen Situation bei den Geldbescheiden, 
d. h. den Steuerbescheiden nicht erreicht werden.9

Die Begriffe Rücknahme und Widerruf werden im Zusammenhang mit § 130 AO und 
§ 131 AO behandelt. Zur Wirkung von Aufhebung und Änderung eines Steuerbescheids 
s. Rz. 60 ff. 

(vorläufi g frei)

III. Korrektur wegen Widerspruchs zur Rechtsprechung des EuGH  

Verstöße gegen EU-Recht (z.B. fehlerhafte Umsetzung von Richtlinien oder Nichtbeachtung 
von Entscheidungen des EuGH) führen nicht zur Nichtigkeit des betreffenden Steuerverwal-
tungsakts.10 Bestandskräftige Verwaltungsakte, die gegen das Unionsrecht verstoßen, sind 
zwar rechtswidrig (s. Rz. 49),11 aber für die Beteiligten bindend.12 Die Pfl icht zur Änderung 
eines bestandskräftigen gegen Unionsrecht verstoßenden Steuerverwaltungsakts richtet sich 
grundsätzlich nach nationalem Recht.13 Es bedarf auch keiner besonderen Auslegung der 
Änderungsnormen im Lichte des europäischen Gemeinschaftsrechts. Denn Verfahrensregeln 
sind mangels einer Gemeinschaftsregelung Sache der Mitgliedstaaten. Damit sind ausschließ-
lich die Korrektur- und Verjährungsvorschriften der Abgabenordnung oder anderer nationaler 
Gesetze auch dann maßgeblich, wenn ein Steuerverwaltungsakt mit EU-Recht nicht in Ein-
klang steht, insbesondere einer EuGH-Entscheidung nicht entspricht. Lassen die nationalen 
Vorschriften die Korrektur bestandskräftiger Verwaltungsakte zu, steht einer Änderung zur 
Berücksichtigung von EuGH-Entscheidungen nichts im Wege. Dies betrifft insbesondere die 
Regelung des § 130 Abs. 1 AO.14 Entgegen Meilicke15 greift bei Steuerbescheiden § 172 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2a 2. Hs. AO nicht in der von ihm vertretenen allgemeinen Breite, sondern nur 
insoweit, als der Tatbestand erfüllt ist. Das bedeutet, dass die Fristvoraussetzung erfüllt sein 
muss. Da es sich bei der beabsichtigten Änderung regelmäßig um eine solche zu Gunsten des 
Stpfl . handelt, ist sie in diesen Fällen nicht erfüllt.16 Zur Änderung bei besonderen Fallkon-
stellationen wird im Rahmen der Behandlung der fraglichen Vorschrift Stellung genommen.

 9 Loose in Tipke/Kruse, Vor § 130 AO Rz. 18; von Wedelstädt in Beermann/Gosch, § 130 AO 
Rz. 12.

10 BFH v. 16.09.2010, V R 57/09, BStBl II 2011, 151 und V R 51/09, BFH/NV 2011, 569 Rz. 27 f. 
m. w. N; von Wedelstädt in Beermann/Gosch, § 172 AO Rz. 71; a. A. de Weerth, DStR 2008, 
1368.

11 Rüsken in Klein, § 130 AO Rz. 24; Wernsmann in HHSp, § 130 AO Rz. 50; Loose in Tipke/
Kruse, Vor § 130 AO Rz. 22; von Wedelstädt in Beermann/Gosch, § 130 AO Rz. 28.

12 BFH v. 16.09.2010, V R 57/09, BStBl II 2011, 151 und V R 51/09, BFH/NV 2011, 569 Rz. 37 
m. w. N.; von Wedelstädt in Beermann/Gosch, § 172 AO Rz. 71.

13 EuGH v. 13.01.2004, C-453/00 Kühne & Heitz, HFR 2004, 488; st. Rspr. des BFH, z. B. BFH v. 
21.03.1996, XI R 36/95, BStBl II 1996, 399; v. 23.11.2006, V R 51/05, BStBl II 2007, 433 und 
V R 67/05, BStBl II 2007, 436; v. 09.06.2010, X B 41/10, BFH/NV 2010, 1783; v. 16.09.2010, V 
R 57/09, BStBl II 2011, 151 m. w. N.; von Groll in HHSp, Vor §§ 172–177 AO Rz. 21 m. w. N.; 
von Wedelstädt in Beermann/Gosch, § 172 AO Rz. 72 m. w. N.; Bartone in Kühn/von Wedel-
städt, Vor §§ 172–177 AO Rz. 18 ff.; Intemann, NWB F 4, 4955; 4961; Hahn, IStR 2005, 145, 
146 f.; de Weerth, DB 2005, 1407, 1408 ff. m. w. N.; Finke, IStR 2006, 212.

14 Meilicke, BB 2004, 1087.
15 Meilicke, BB 2004, 1087, 1088.
16 S. auch Balmes/Graessner, AO-StB 2005, 139.
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Nach EuGH17 sind Voraussetzungen für die Durchbrechung der Bestandskraft zur Berück-
sichtigung seiner Rechtsprechung, dass
• nationale Vorschriften die Korrektur des Bescheids zulassen,
• die Entscheidung infolge eines Urteils eines in letzter Instanz entscheidenden nationalen 

Gerichts bestandskräftig geworden ist,
• das Urteil auf einer unrichtigen Auslegung des Gemeinschaftsrechts beruht, die erfolgt ist, 

ohne dass der Gerichtshof um Vorabentscheidung ersucht wurde, obwohl der Tatbestand 
des Art 234 Abs. 3 EG erfüllt war,

• der Betroffene sich, unmittelbar nachdem er Kenntnis von der besagten Entscheidung 
erlangt hat, an die Verwaltungsbehörde gewandt hat.
Der EuGH akzeptiert damit im Regelfall das nationale Rechtsinstitut der Bestandskraft.18 

Die Grundsätze der Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Kühne & Heitz19 können nur 
bei Bescheiden über Verbrauchsteuern Anwendung fi nden, weil nur § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
und Nr. 2 Halbsatz 1 AO die Änderung bestandskräftiger Steuerbescheide bis zum Eintritt 
der Festsetzungsverjährung ohne weitere Voraussetzungen erlaubt. Bei anderen Steuerarten 
kann die spätere EuGH-Entscheidung nicht mehr berücksichtigt werden.20 Denn EuGH-
Entscheidungen sind weder nachträglich bekannt gewordene Tatsachen i. S. d. § 173 AO (s. 
Rz. 818)21 noch rückwirkende Ereignisse i. S. d. § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO (s. Rz. 1355).22 
Auch unter Berücksichtigung von Art. 10 EG (Effektivitätsgebot) kann ein Steuerbescheid 
nicht geändert werden, wenn das deutsche Recht hierfür keine Änderungsnorm vorsieht.23

Die sog. Emmott’sche Fristhemmung 24 greift in diesen Fällen nicht, weil sie nicht die Fälle 
betrifft, in denen EU-Recht zwar umgesetzt, aber unrichtig ausgelegt oder angewendet wird.25 
Im Übrigen will der EuGH den in dem Verfahren »Emmott« entwickelten Rechtsgrundsatz 
auf Fallkonstellationen der dort gegebenen Art beschränkt wissen.26

IV. Korrektur wegen verfassungswidriger Norm 

Nach § 79 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG können bestandskräftige Verwaltungsakte nicht deshalb 
geändert werden, weil das BVerfG die Nichtigkeit eines Gesetzes feststellt. Die Vorschrift 
gilt analog, wenn das BVerfG lediglich die Auslegung einer Norm für unvereinbar mit dem 

17 EuGH v. 13.01.2004, C-453/00 Kühne & Heitz, HFR 2004, 488; v. 12.02.2008, Kempter, 
C-2/06, BFH/NV Beilage 2008, 89; ebenso BFH v. 29.05.2008, V R 45/06, BFH/NV 2008, 
1889.

18 Bartone in Kühn/von Wedelstädt, Vor §§ 172–177 AO Rz. 18; M. Frotscher in Schwarz/Pahl-
ke 130 AO Rz. 30 ff.; Drüen/Kahler, StuW 2005, 171, 182.

19 EuGH v. 13.01.2004, Kühne & Heitz, C-453/00, HFR 2004, 488.
20 Bartone in Kühn/von Wedelstädt, Vor §§ 172–177 AO Rz. 20; von Wedelstädt in Beermann/

Gosch, § 172 AO Rz. 74.
21 BFH v. 29.05.2008, V R 45/06, BFH/NV 2008, 1889; von Wedelstädt in Beermann/Gosch, 

§ 173 AO Rz. 8 m. w. N.
22 von Wedelstädt in Beermann/Gosch, § 175 AO Rz. 49 m. w. N.
23 BFH v. 23.11.2006, V R 67/05, BStBl II 2007, 436; v. 16.09.2010, V R 57/09, BStBl II 2011, 151 

m. w. N.; a. A. Jahndorf/Oellerich, DB 2008, 2559, 2564.
24 EuGH v. 25.07.1991, C-208/90 »Emmott«, Sgl. 1991, I-4292 = HFR 1993, 137.
25 BFH v. 21.03.1996, XI R 36/95, BStBl II 1996, 399.
26 BFH v. 15.09.2004, I R 83/04, BFH/NV 2005, 229 unter Verweis auf EuGH v. 02.12.1997, 

C-1888/95 »Fantask«, Slg. 1997, I-6783; BFH v. 23.11.2006, V R 51/05, BStBl II 2007, 433 und 
V R 67/05, BStBl II 2007, 436.
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Grundgesetz erklärt hat.27 Die Entscheidung des BVerfG ist auch weder eine nachträglich 
bekannt gewordene Tatsache i. S. d. § 173 Abs. 1 AO (s. Rz. 818)28 noch ein rückwirkendes 
Ereignis i. S. d. § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO (s. Rz. 1355).29

V. Zeitliche Anwendung der Korrekturvorschriften 

Nach Art. 97 § 9 Sätze 1 und 2 EGAO sind die Vorschriften der Abgabenordnung über die 
Aufhebung und Änderung von Verwaltungsakten anzuwenden, wenn nach dem 31.12.1976 
ein Verwaltungsakt aufgehoben oder geändert wird, und zwar auch dann, wenn der aufzu-
hebende oder zu ändernde Verwaltungsakt vor dem 01.01.1977 erlassen worden ist.30 Auch 
wenn das EGAO nur die Begriffe Aufhebung und Änderung verwendet, ist unbestritten, dass 
damit alle Korrekturregelungen der AO erfasst sind.

(vorläufi g frei)

27 BVerfG v. 06.12.2005, 1 BvR 1905/02, DStR 2006, 108; BFH v. 28.06.2006, III R 13/06, BSt-
Bl II 2007, 714.

28 von Wedelstädt in Beermann/Gosch, § 173 AO Rz. 8 m. w. N.
29 BFH v. 21.03.1996, XI R 36/95, BStBl II 1996, 399; v. 12.05.2009, IX R 45/08, BStBl II 2009, 

891; von Wedelstädt in Beermann/Gosch, § 172 AO Rz. 79; § 173 AO Rz. 8 und § 175 AO 
Rz. 49, jeweils m. w. N.; Bartone in Kühn/von Wedelstädt, Vor §§ 172–177 AO Rz. 21. 

30 BFH v. 21.10.1993, IV R 42/93, BStBl II 1994, 385, 388 m. w. N.
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von Wedelstädt

B. Gemeinsame Regelungen

I. Steuerverwaltungsakte

1. Allgemeines

Finanzbehörden regeln durch Steuerverwaltungsakte . Die Regelung ist Willenserklärung 
der Finanzbehörde (§ 6 AO, §§ 1 und 2 FVG) und beruht auf der Subsumtion eines entschei-
dungserheblichen Sachverhalts unter Steuerrechtsnormen. Sie setzt einen Regelungswillen 
voraus. § 118 AO defi niert den Verwaltungsakt als Verfügung, Entscheidung oder andere 
hoheitliche Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des 
öffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist. 
Ebenfalls Verwaltungsakt ist die Allgemeinverfügung, die sich an einen nach allgemeinen 
Merkmalen bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis richtet; sie spielt im Steuerrecht 
eine sehr geringe Rolle.31 Obwohl nirgends geregelt, wird bei hoheitlichen Maßnahmen von 
Finanzbehörden auf dem Gebiet des Steuerrechts auch von Steuerverwaltungsakten gespro-
chen. Im Folgenden werden beide Termini für denselben Begriff verwendet.

Der Begriff  des Verwaltungsakts verlangt eine hoheitliche Maßnahme und schließt Maßnah-
men des Privatrechts wie zivilrechtliche Verträge u. ä. aus. Die Maßnahme muss Regelungs-
charakter haben; er fehlt bei rein tatsächlichen Handlungen oder Wissenserklärungen wie z. B. 
Prüfungshandlungen des Außenprüfers, Fertigung von Kontrollmitteilungen, Akteneinsicht. 

Der Verwaltungsakt muss einen Einzelfall regeln und unmittelbare Rechtswirkung nach au-
ßen haben, was innerdienstlichen Anweisungen wie BMF-Schreiben, Finanzministererlassen, 
OFD-Verfügungen ebenso fehlt wie Aktenvermerken, Stellungnahmen, innerdienstlichen 
Auskünften oder Auskünften gegenüber anderen Behörden, Niederschlagung von Steuer-
rückständen, dem Vollstreckungsauftrag oder der Weiterleitung von Kontrollmitteilungen.32 

Schließlich verlangt der Begriff des Verwaltungsaktes neben dem Regelungswillen für 
seine Wirksamkeit den Bekanntgabewillen. Dieser fehlt auch dann, wenn der zuständige 
Amtsträger einen ursprünglichen Bekanntgabewillen aufgibt, bevor der Verwaltungsakt 
den Herrschaftsbereich der Finanzbehörde verlassen hat und dies hinreichend in den Akten 
dokumentiert worden ist.33

Bindungswirkung übt der Verwaltungsakt  durch den Entscheidungs- oder Verfügungssatz, 
den sog. Ausspruch (Tenor) aus. Ob ein Verwaltungsakt rechtmäßig oder rechtswidrig ist, 
bestimmt sich allein aus dem Verfügungssatz. Die Gründe sind nicht bindend und können 
jederzeit ausgetauscht werden, soweit dadurch der Ausspruch nicht tangiert wird.

31 S. dazu Werth in Kühn/von Wedelstädt, § 118 AO Rz. 16.
32 Güroff in Beermann/Gosch, § 118 AO Rz. 17 m. w. N.; Werth in Kühn/von Wedelstädt, 

§ 118 AO Rz. 19 ff., vgl. insbes. die Aufstellungen der Verwaltungsakte und der Verwaltungs-
handlungen, die keine Verwaltungsakte sind.

33 BFH v. 24.11.1988, V R 123/83, BStBl II 1989, 344; v. 23.08.2000, X R 27/98, BStBl II 2001, 
662.; v. 28.5.2009, III R 84/06, BStBl II 2009, 949; AEAO zu § 124, Nr. 5; Werth in Kühn/von 
Wedelstädt, 21. Aufl . 2015, § 122 AO Rz. 5; a. A. Seer in Tipke/Kruse, § 122 AO Rz. 4.
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